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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Österreich hat im Zuge der Berichterstattung über nicht ratifizierte Übereinkommen jährlich 

über die Umsetzung des IAO-Protokolls aus 2014 zum Übereinkommen über Zwangsarbeit, 

1930, Stellung zu nehmen, solange dieses nicht ratifiziert ist.  

In der Anlage finden Sie den entsprechenden Fragebogen, zu dessen Beantwortung auch die 

maßgebenden Sozialpartnerorganisationen eingeladen sind. Bitte beachten Sie, dass der für 

Österreich relevante Teil des Fragebogens erst in der Mitte der fünften Seite beginnt – die 

ersten Seiten des Fragebogens betreffen nur jene IAO-Mitgliedstaaten, die auch andere IAO-

Kernübereinkommen noch nicht ratifiziert haben.  

Sollte Ihre Organisation den Fragebogen (ab Seite 5) beantworten wollen, senden Sie bitte 

Ihre Stellungnahme bis spätestens 2. Oktober 2017 an uns zurück (E-Mail: 

vii10a@sozialministerium.at)  

 

Anlage 

 

GZ: BMASK-464.102/0028-VII/B/10a/2017  

 Wien, 22.08.2017 

Betreff: Internat. Arbeitsorganisation (IAO) 
Jährliche Folgemaßnahmen betreffend nicht ratifizierte Kernübereinkommen; Frage-
bogen zum IAO-Zwangsarbeits-Protokoll; Aussendung an Sozialpartner zur allfälligen 
Beantwortung 
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Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

Mag.a iur. Iris Dembsher 

Elektronisch gefertigt. 
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